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Stand: 01.03.2020



§ 1 Name, Sitz, Geschaftsjahr

Der Verein fiihrt den Namen , AVICENNA — Institut fur Bildungs- und Gesundheitswesen e. V.“ mit der
Abktirzung ,,AVICENNA — Institut”.

Der Verein hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. Das Geschéftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Der Vereinszweck

Der Verein verfolgt ausschlieRlich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke im Sinne des Abschnitts
,steuerbeglinstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Forderung der
Jugendhilfe, der Erziehung, Volks —und Berufsbildung einschl. Studentenhilfe sowie die Forderung
internationaler Gesinnung, Toleranz und Volkerverstandigung.

1.

10.

Unterstltzung von Schiiler und Studenten im schulischen Bereich, insbesondere durch
Kursangebote wie z. B. Nachhilfekurse

Vermittlung und Vergabe von Stipendien an Schiiler und Studenten
Die personelle, technische und finanzielle Unterstltzung von gemeinnitzigen Trdger und
Vereinen

Organisation von Veranstaltungen, insbesondere die Durchfiihrung von Referaten, Tagungen
und Seminaren

Die Forderung der Erziehung, Volks- und Berufshildung

Die Durchfuihrung von Sprachkursen, beruflichen MalRnahmenkursen und Projekten die die
Forderung von Migranten, Zuwanderer, Geflliichteten und weiterer Zielgruppen beabsichtigt

Die SchlieBung von Patenschaften

Pflege der internationalen Verstandigung und des internationalen Dialogs;

Die Forderung des biirgerlichen Engagements zugunsten gemeinnitziger, mildtatiger und
kirchlicher Zwecke

Kinder- und Jugendarbeit
a) Férderung der Integration von Kindern und Jugendlichen;
b) Férderung von Kinder und Jugendliche in auBerschulischen Aktivitaten

c¢) Durchfihrung von Jugendmentoring-Programmen;

d) Zusammenarbeit mit offentlichen und freien Tragern der Jugendhilfe sowie
Bildungseinrichtungen;



e) Beratung in schulischen und akademischen Bildungsangelegenheiten;

f) Forderung des Sports und der Kultur als Teil der Jugendarbeit.

Der Verein ist selbstlos tatig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins diirfen nur fir die satzungsmaligen Zwecke verwendet werden, die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die Vereinsmittel dirfen anderen
Korperschaften des privaten und des offentlichen Rechts nur unter der Voraussetzung als
Unterstlitzung weitergeleitet werden, solange die Empfangerkorperschaft die Mittel fiir die
Verwirklichung ihrer steuerbegiinstigten Zwecke verwendet (gem. § 58 Nrn. 1 bis 4 AO). Es darf keine
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhaltnismaRig hohe
Verglitungen begiinstigt werden.

Der Verein verfolgt keine politischen Absichten. Er ist politisch und religids neutral.

§3 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede juristische und nattirliche Person werden, die die Satzung des Vereins
anerkennt.

Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt durch BeschlulR des Vorstandes. Zur Aufnahme ist ein
schriftlicher Antrag erforderlich. Die Ablehnung eines Aufnahmegesuches ist schriftlich mitzuteilen. Sie
mufd nicht begriindet werden. Rechtsmittel gegen eine eventuelle Ablehnung sind ausgeschlossen.

Das neu aufgenommene Mitglied verpflichtet sich durch seine Beitrittserklarung, die Satzung des
Vereins und derjenigen Verbande, denen der Verein selbst als Mitglied angehort, anzuerkennen und
zu achten.

Den aufgenommenen Mitgliedern ist jeweils die Satzung zum Studium vorzulegen. Die Verleihung
einer Ehrenmitgliedschaft kann nur auf Mehrheitsbeschluss des Vorstandes auf die Tagesordnung
einer Mitgliedsversammmlung gesetzt werden.

§4 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet:

e mit dem Tod des Mitglieds;

e durch freiwilligen Austritt;

e durch Streichung von der Mitgliederliste;
e durch Ausschluss aus dem Verein.

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegeniiber dem Vorstand. Er ist unter
Einhaltung einer Kiindigungsfrist von einem Monat zuldssig.*

Die Mitgliedschaft eines Mitgliedes kann durch BeschluR des Vorstandes beendet werden, wenn trotz
zweimaliger Mahnung die Zahlung des Beitrages im Rickstand ist. Die Beendigung darf erst
beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate
verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.

! Anderung It. Beschluss vom 02.03.2003



Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen groblich verstolRen hat, durch Beschlul} des
Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der BeschluRfassung ist dem Mitglied unter
Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persoénlich oder schriftlich vor dem
Vorstand zu rechtfertigen. Die gleichen Bedingungen gelten ebenfalls fiir Mitglieder, die aus der
Mitgliederliste gestrichen werden wollen.

Eine schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Vorstandssitzung zu verlesen. Der Beschluf
Uber den Ausschlul® dem Mitglied mittels eines eingeschriebenen Briefes bekanntzugeben. Gegen den
AusschlieBungsbeschluB des Vorstandes steht dem Mitglied kein Recht auf Berufung an die
Mitgliederversammlung zu.

Ausgetretene und ausgeschlossene Mitglieder verlieren jedes Anrecht an den Verein und seine
Einrichtungen. Sie haben die Mitgliedskarte abzugeben.

§5 Mitgliedsbeitrage

Von den Mitgliedern werden Jahresbeitrage erhoben. Die Hohe und Falligkeit wird von der
Mitgliederversammlung bestimmt. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:

e der Vorstand
e die Mitgliederversammlung

§7 Der Vorstand und seine Zustandigkeiten

Der Vorstand des Vereins besteht mindestens aus fiinf Personen, namlich dem Vorsitzenden, dem
stellvertretenden Vorsitzenden, dem Kassierer, dem Sekretar, sowie weiteren Beisitzern, deren Anzahl
nach Erfordernis bestimmt wird. In den Vorstand darf nur eine ungerade Zahl gewahlt werden, damit
eine Mehrheitsentscheidung zustande kommen kann.

Der Vorstand wird jedes Jahr von der Mitgliederversammlung gewahlt. Der Verein wird gerichtlich und
auBergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter entweder dem Vorsitzenden oder
dem stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Sekretéar, vertreten. Fir einzelne Geschafte kann ein
Vorstandsmitglied vom Vorstand bevollmachtigt werden. Als Ausdruck eines demokratischen
Grundverstandnisses und auch der gegenseitigen Kontrolle gilt das so genannte Vier-Augen-Prinzip,
wonach immer zwei Vorstande zusammen vertretungsberechtigt sind.

Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes haben die Ubrigen Vorstandsmitglieder das Recht, eine
Ersatzperson bis zur nachsten Mitgliederversammliung zu bestellen. Dem Vorstand obliegt der
BeschluB und die Kontrolle aller Angelegenheiten, die dem Zweck der Verwirklichung der Satzungsziele
dienen. Im Falle einer Stimmgleichheit darf ein Antrag nicht angenommen werden, da keine klare
Entscheidung getroffen werden konnte.



Der Vorstand hat folgende weitere Aufgaben:

e Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Ausstellung der Tagesordnungen;
e Einberufung der Mitgliederversammlung;

e Ausflhrung der Beschliisse der Mitgliederversammlung;

e Erstellung eines Jahres- und Kassenberichtes;

e AbschluB und Kiindigung von Arbeitsvertragen;

e BeschluRfassung lGber Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern.

§8 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird jedes Jahr vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
stellvertretenden Vorsitzenden, durch ein formloses Schreiben einberufen. Einberufungsfrist betragt
mindestens 10 Tage. Die Tagesordnung setzt der Vorstand.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Stimme ist ausschlieRlich nur an ein ordentliches Vereinsmitglied
durch eine schriftliche Bevollméachtigung Gibertragbar. Die Vollmacht muss den Namen des ernannten
Delegierten aufweisen und zum Tag der Mitgliederversammlung eingereicht werden. Eine
Entscheidung Uber eine Satzungsdanderung bedarf einer % Mehrheit der anwesenden Mitglieder der
Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung findet erst bei Anwesenheit der Mehrheit der vor
Einberufung vorhandenen Anzahl der Mitglieder am Versammlungszeitpunkt statt.

Die Mitgliederversammlung ist ausschliellich fur folgende Angelegenheiten zustandig:

e Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; Entlastung des Vorstands;
e Festsetzung der H6he und der Falligkeit des Jahresbeitrages;

e Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes;

e BeschluRfassung liber Anderung der Satzung und iiber die Auflésung des Vereins;
e Ernennung von Ehrenmitgliedern.

In  Angelegenheiten, die in den Zustandigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die
Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschlieRen. Der Vorstand kann seinerseits in
Angelegenheiten seines Zustandigkeitsbereiches die Meinung der Mitgliederversammlung einholen.

§9 Die Beschlufifassung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden
Vorsitzenden, bei Verhinderung beider von einem vom Vorsitzenden bestimmten Stellvertreter
geleitet. Protokollfiihrer wird der Sekretar oder ein weiteres Mitglied der Mitgliederversammlung.

Die Art der Abstimmung wird vom Versammlungsleiter bestimmt. Falls die Mehrheit der Mitglieder
nicht anwesend ist, wird eine zweite Versammlung innerhalb von vier Wochen einberufen, die ohne
Ricksicht auf die Zahl der erscheinenden Mitglieder beschluRfahig ist. Hierauf ist in der Einladung
hinzuweisen.

Stimmenthaltungen gelten als ungiiltige Stimmen. Uber die Annahme von BeschluRantrigen
entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Durch BeschluR
der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung ergdnzt werden.



Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokollfiihrer zu unterschreiben.
Das Protokoll enthélt Ort und Zeitpunkt der Versammlung, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die
Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei
Satzungsanderungen soll der genaue Wortlaut angegeben werden.

§ 10 Auflésen des Vereins und Anfallberechtigung bei Wegfall der bisherigen
Zwecke

Die Auflésung des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden. Sofern die
Mitgliederversammlung nichts anderes beschlieRt, sind der Vorsitzende und der stellvertretende
Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

Bei Auflosung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegilinstigte Zwecke fallt das
Vermégen des Vereins an ,die PARITATISCHE Hessen, Regionalgeschéiftsstelle Frankfurt, Auf der
Kérnerwiese 5, 60322 Frankfurt am Main“, die das Vermogen unmittelbar und ausschlieRlich fur
gemeinnitzige Zwecke zu verwenden hat.

Die Satzung wurde in der Griindungsversammlung vom 28. Mai 1996 errichtet.
Anderung mit BeschluR vom 06. Oktober 1996.
Anderung mit Beschlu vom 02. Mérz 2003.
Anderung mit BeschluR vom 04. August 2016.
Anderung mit BeschluR vom 22. Oktober 2017.
Anderung mit BeschluR vom 03. Mé&rz 2019.
Anderung mit BeschluR vom 01. Mé&rz 2020.



	§ 2 Der Vereinszweck
	§3 Erwerb der Mitgliedschaft
	§4 Beendigung der Mitgliedschaft
	Die Mitgliedschaft endet:
	§5 Mitgliedsbeiträge
	Organe des Vereins sind:
	Der Vorstand hat folgende weitere Aufgaben:
	Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig:

